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DER WEITE WEG ZUR UNO 
DIE VATIKANISCHE AUSSENPOLITIK SEIT 1870

Jörg Ernesti

Es war am 4. Oktober 1964, als erstmals ein Papst in der Vollversammlung 
der Vereinten Nationen vor den versammelten Staatenführern sprechen durf-
te. Paul VI. hielt, anknüpfend an das Lob dieser Institution, eine in der gan-
zen Welt beachtete Friedensrede, die in den Worten „Nie wieder Krieg! Nie 
wieder Krieg!“ gipfelte. Bis Rom und New York zusammenkamen, war es ein 
langer Weg, auf dem die Kirche zunächst ihr Verhältnis zu den Menschen-
rechten klären musste. Dieses Ereignis markiert zugleich einen Höhepunkt in 
der Entwicklung der neueren vatikanischen Außenpolitik, deren Grundlinien 
bis heute gültig sind.1 

1. Neuorientierung nach 1870

Seit den Tagen des Karolingers Pippin des Jüngeren, also seit der Mitte des 
8. Jahrhunderts, waren die Nachfolger Petri zugleich Landesherren ihres eige-
nen Staates. Dieser umfasste seit dem 13. Jahrhundert Latium, die Marken, 
Umbrien und die Emilia-Romagna, also ein von den Toren Neapels bis nach 
Ferrara reichendes Gebiet.2 Damit war es nach über 1100 Jahren vorbei: Am 
20.  September 1870 marschierten die piemontesischen Truppen durch die 
Porta Pia und besetzten die Stadt Rom. Der Kirchenstaat, seit zwanzig Jahren 
nur mehr durch ausländische Truppenpräsenz überlebensfähig, wurde annek-
tiert, Rom zur Hauptstadt des neuen Königreiches Italien gemacht. Damit 
fand das Risorgimento, die italienische Einheitsbewegung, zu einem vorläu-
figen Ende („unerlöste“ italienischsprachige Gebiete, territori irredenti, soll-
ten weiter politischen Zündstoff bieten). Für die Väter des neuen Staates war 
stets unbestritten, dass in diesem für einen päpstlichen Staat kein Platz sei. 
Gleichwohl war man an einem Einvernehmen mit dem Vatikan interessiert. 
Im „Garantiegesetz“ von 1871 wurde dem Papst eine freie Amtsausübung als 
Oberhaupt der katholischen Kirche zugesichert. Daneben wurden ihm der 
Besitz der wichtigsten Amtsgebäude (Vatikan, Lateran, Castel Gandolfo) und 
der freie Austausch mit auswärtigen Mächten zugestanden. Man kann daher 
durchaus von einer Quasi-Souveränität sprechen, die gewährt und praktiziert 
wurde. Pius IX. lehnte das Garantiegesetz ab und begab sich in die selbst-
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gewählte, ideologisch aufgeladene Isolation eines „Gefangenen im Vatikan“. 
Gleichwohl beschritt man de facto den angezeigten Weg einer Souveränität 
ohne Territorium, indem man weiterhin Nuntien in verschiedene Staaten 
entsandte und deren Botschafter akkreditierte. Davon unbeschadet zielte die 
vatikanische Außenpolitik bis zu den Lateranverträgen im Jahr 1929 stets da-
rauf, die so genannte „Römische Frage“ zu klären und eine echte Souveränität 
zurückzuerlangen, während die italienische Politik die Existenz dieser Frage 
leugnete und sich bemühte, sie gar nicht erst auf der Tagesordnung der inter-
nationalen Politik erscheinen zu lassen.3 So konnte Francesco Crispi 1887 im 
Senat die offizielle italienische Position ins Wort fassen: „Wir bitten nicht um 
Versöhnungen, noch wird es sie geben, denn der Staat führt gegen nieman-
den Krieg. Weder wissen wir, noch wollen wir überhaupt wissen, was man im 
Vatikan denkt.“4

Doch bereits mit Leo XIII. (der von 1878 bis 1903 amtierte) setzte sich 
im Vatikan ein anderer Politikansatz durch.5 Was die „Römische Frage“ an-
ging, hielt man an der Forderung eines eigenen Staates fest, insofern dieser 
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als Bedingung aufgefasst wurde, dass der Papst sein Amt frei ausüben kann. 
Doch wurden bald schon keine konkreten territorialen Forderungen mehr 
gestellt. Es kamen Ideen auf, der Papst könne sich auf ein kleines Territorium 
mit dem Vatikan als Kerngebiet beschränken, versehen mit einem schmalen 
Zugang zum Tiber und damit zum Meer. Überdies wurde beherzt fortge-
führt, was unter Pius IX. begonnen worden war: Man praktizierte Souveräni-
tät, ohne über ein Territorium zu verfügen, indem man weiterhin Nuntien 
in verschiedene Staaten entsandte und deren Botschafter akkreditierte. Unter 
Leo XIII. wurden die diplomatischen Beziehungen zu den Staaten sogar noch 
ausgeweitet. Wichtig war etwa die Errichtung einer Apostolischen Delega-
tur in den USA. Der Plan einer Nuntiatur in China kam aufgrund französi-
schen Widerstands nicht zur Ausführung. Insgesamt zehnmal vermittelte der 
Heilige Stuhl in internationalen Konflikten zwischen verschiedenen Staaten.6 
Bismarck etwa rief im Jahr 1885 den Papst als Vermittler im Konflikt mit 
Spanien um die Karolineninseln an. Zugleich sollte diese Bitte ein Zeichen 
des guten Willens und der Bereitschaft sein, den Kulturkampf zu beenden. 
Die Vermittlung zwischen Spanien und den USA während der Kubakrise im 
Jahr 1898 blieb erfolglos, ein Krieg ließ sich nicht verhindern. Durch diese 
Vermittlungsbemühungen wurde das außenpolitische Prestige des Heiligen 
Stuhles stark vermehrt.7 Auch der Einsatz gegen die Sklaverei und das Auf-
greifen der Sozialen Frage trugen dazu bei.8 Gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
war der Heilige Stuhl als internationaler politischer Akteur auf der außenpoli-
tischen Bühne etabliert, gewissermaßen als neutrales moralisches Weltsubjekt.

Rückschläge im Hinblick auf diese neue internationale Rolle blieben 
nicht aus. Durch den Dreibund von 1882 zwischen Österreich-Ungarn, 
Deutschland und Italien wurde die traditionelle Unterstützung in Frage ge-
stellt, die das Papsttum in der „Apostolischen Majestät“ des Kaisers in Wien 
hatte, und Deutschland behielt trotz der Beendigung des Kulturkampfes und 
dreier Besuche Wilhelms II. bei Leo XIII. ein unterkühltes Verhältnis zum Va-
tikan. Wien und Berlin waren nicht daran interessiert, durch eine Wiederauf-
lage der „Römischen Frage“ den politischen Bundesgenossen in Rom zu ver-
ärgern. Sie war auch so belastend genug, verhinderte sie doch bis zum Ersten 
Weltkrieg einen Gegenbesuch des österreichischen Kaisers beim italienischen 
König im Quirinal, denn katholische Staatsoberhäupter durften sich dort auf 
päpstliches Geheiß nicht sehen lassen.9 Dass der Heilige Stuhl 1899 nicht zur 
Friedenskonferenz nach Den Haag geladen wurde, konnte auch durch Berlin 
und Wien nicht verhindert werden. Die ganze Causa wurde im kirchlichen 
Rom als ärgerlicher Tiefschlag empfunden. Die Weltöffentlichkeit wusste, 
wer die Teilnahme verhindert hatte, nämlich die italienische Regierung, die 
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an einer diplomatischen Aufwertung des Vatikans kein Interesse hatte und 
daher auf eine Vertretung bei der Friedenskonferenz für den Fall verzichtet 
hätte, dass der Heilige Stuhl offiziell vertreten sei. Dass viele teilnehmende 
Staaten diesen sehr wohl mit im Boot sehen wollten (insbesondere Russ-
land, von dem die Initiative zu dem Unternehmen ausgegangen war), zeigt 
die Tatsache, dass offiziell eine Botschaft des Papstes verlesen werden konnte 
(parallel übrigens zu einer Botschaft der holländischen Königin Wilhelmina, 
der Gastgeberin der Konferenz).10 Johannes Paul II. sollte am 13. Mai 1985 
während seines Besuches beim Internationalen Gerichtshof die Haltung Leos 
XIII. ausdrücklich würdigen und aus dessen Botschaft jene Worte zitieren, 
mit denen sein großer Vorgänger zu einem allgemeinen Gewaltverzicht und 
zur Etablierung wirksamer Mechanismen der internationalen Streitbeilegung 
aufrufen sollte.11 

Auch wegen des Dreibunds orientierte sich der Heilige Stuhl unter Kar-
dinalstaatssekretär Mariano Rampolla del Tindaro seit 1887 stärker nach Paris 
(Politik des Ralliement).12 Die Haltung der französischen Regierungen blieb 
ambivalent: Während man die Rechte der Kirche im Land selbst durch eine 
antiklerikale Gesetzgebung einzuschränken suchte, arbeitete man in den Ko-
lonialgebieten eng mit Rom zusammen. Der Preis, den der Vatikan für die-
se Annäherung an Paris zu zahlen hatte, waren Bemühungen, französische 
Katholiken zu einer Abkehr von der Monarchie zu bewegen und sie mit der 
Republik zu versöhnen.13

Begleitet wurde diese neue Politik durch eine vertiefte Reflexion der 
christlichen Staatslehre in den Enzykliken Diuturnum illud, Immortale Dei, 
Libertas, Sapientiae christianae, Au milieu des sollicitudes, Graves de communi 

re. Erstmals wird hier, beim Festhalten am Prinzip, dass alle Macht von Gott 
ausgeht, eine gewisse Indifferenz gegenüber konkreten Regierungsformen er-
kennbar. Auch die Gesellschaft demokratisch zu organisieren, ist aus Sicht des 
Papstes denkbar. Katholiken sollen und dürfen an der Gestaltung der Gesell-
schaft um des Gemeinwohls willen mitwirken. Für die Kirche wird freie Reli-
gionsausübung gefordert, noch nicht aber für Anhänger anderer Religionen.

Parallel zu dieser außenpolitischen Horizonterweiterung des Papsttums 
ist auch im innerkirchlichen Bereich eine Internationalisierung zu beobach-
ten: Durch den Verlust des Kirchenstaates war der Vatikan seiner finanziellen 
Grundlage beraubt. Bereits Pius IX. belebte den alten Obolo di San Pietro 
(„Peterspfennig“) wieder und forderte somit von der Gesamtkirche ein, was 
in Italien an Einnahmen fehlte. Dadurch trat indirekt die Verantwortung der 
Christen in aller Welt für die kirchliche Führungsspitze ins Bewusstsein. Das 
Papsttum wurde de facto „internationaler“. Pius’ Nachfolger schuf 1880 die 
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Amministrazione dei Beni della Santa Sede (ABSS), um die Geldzuflüsse aus al-
ler Welt zu verwalten. Durch den Ausbau des Eisenbahnnetzes wurden Wall-
fahrten größeren Stils nach Rom möglich. Sie wurden zu Solidaritätskundge-
bungen mit dem „Gefangenen im Vatikan“. Indirekt rückte auch dadurch das 
Papsttum stärker in das Licht der internationalen Öffentlichkeit.14

2. Weichenstellungen während des Ersten Weltkriegs

In den großen europäischen Kriegen der Neuzeit waren die Päpste, als solche 
zugleich Souverän eines europäischen Staates, immer auch Partei gewesen. 
Das gilt für die Renaissancekriege, den Dreißigjährigen Krieg, den Spani-
schen Erbfolgekrieg, die napoleonischen Kriege und die italienischen Unab-
hängigkeitskriege. Benedikt XV. wurde wenige Wochen nach dem Beginn des 
Ersten Weltkriegs zum Papst gewählt, offenkundig, weil man sich von ihm 
diplomatische Interventionen im Sinne einer Begrenzung und Beendigung 
des Krieges erwartete.15 Er war lange Zeit ein enger Mitarbeiter Rampollas 
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gewesen und so gewissermaßen Erbe der leonianischen Außenpolitik. Dieser 
Papst nutzte die Chance, den Heiligen Stuhl in diesem Krieg neu zu positio-
nieren. Ihm war von Anfang an bewusst, dass es unmöglich sei, sich in die-
sem Konflikt auf eine der beiden Seiten zu schlagen. In allen kriegführenden 
Ländern wurde der Krieg gerechtfertigt, ja am Anfang bisweilen euphorisch 
begrüßt, auch von katholischen Christen. Er wolle ja die Gläubigen zum Frie-
den aufrufen, aber man höre ihn nicht, denn „die Katholiken, die auf mich 
hören müssten, fühlen sich eher als Belgier, Deutsche, Österreicher usw., als 
dass sie sich als Katholiken fühlen.“16

Ausgehend von diesem Befund, sind bei Benedikt XV. vier Prioritäten 
zu erkennen:

1. Der Krieg wird entschieden abgelehnt und mit klaren Worten ver-
urteilt („Unnützes Blutvergießen“, „Selbstmord des zivilisierten Europa“).

2. Der Heilige Stuhl wahrt eine strenge Neutralität. Wiederholte Versu-
che, den Papst zu Verurteilungen von echtem oder vermeintlichem Unrecht 
der Kriegsgegner zu bewegen, laufen ins Leere.

3. Anders als in allen anderen neuzeitlichen Kriegen entfaltet der Vati-
kan eine umfassende humanitäre Aktivität, so dass Zeitgenossen geradezu von 
einem „Zweiten Roten Kreuz“ sprechen. So setzt man sich etwa für den Aus-
tausch von Verwundeten ein, um sie in neutralen Staaten behandeln zu lassen. 
Im Staatssekretariat wird ein Vermisstensuchdienst eingerichtet. Während des 
Genozids an den Armeniern wendet sich der Papst an die Verbündeten des 
Osmanischen Reiches und zuletzt sogar an den Sultan selbst, um die tödli-
chen Deportationen zu stoppen.

4. Anknüpfend an die internationale Vermittlertätigkeit des Heiligen 
Stuhls unter Leo XIII. suchte auch Benedikt XV. den Krieg zu begrenzen 
bzw. zu seiner Beendigung beizutragen. So wurde der Erste Weltkrieg ge-
wissermaßen zum Testfall für die neue Außenpolitik. Im ersten Kriegswinter 
versuchte man auf diplomatischem Wege auszuloten, ob nicht Italien durch 
einseitige österreichische Konzessionen, namentlich durch den Verzicht auf 
die „unerlösten“ italienischsprachigen Gebiete, aus dem Krieg herausgehalten 
werden könne. Dieser Versuch scheiterte, nicht zuletzt weil die Entente den 
Italienern im Londoner Vertrag weitreichende Zusagen machte. Italien ließ 
sich zugleich zusichern, dass der Heilige Stuhl nicht als Friedensmittler ak-
zeptiert werde und von einer zukünftigen Friedenskonferenz ausgeschlossen 
bleibe. Dahinter stand die Sorge, die Römische Frage könne wieder aufgerollt 
werden. 

Bekannt ist die Friedensnote Dès les débuts, die der Pontifex am 1. August 
1917 an die Staatsführungen der kriegführenden Länder richtete. Weniger be-



 Der weite Weg zur UNO 41

kannt ist, dass ihr vom Münchner Nuntius Eugenio Pacelli geführte Sondie-
rungen bei den Mittelmächten vorausgingen, um deren Kriegsziele und Frie-
densbedingungen zu erfahren.17 Die Friedensnote schlägt einen Frieden ohne 
Annexionen und Reparationen, die Freiheit der Seewege, die Rückgabe der 
Kolonien, eine allgemeine Abrüstung und die Regelung strittiger (Gebiets-)
Fragen mithilfe des Völkerrechts und durch internationale Schiedsgerichts-
barkeit vor. Die Entente-Mächte antworteten bis auf die USA gar nicht, die 
Mittelmächte unverbindlich. Ähnliche Positionen wie der Papst sollte wenig 
später der amerikanische Präsident Woodrow Wilson vertreten, der interna-
tionale Streitfragen vor einem zu gründenden Völkerbund verhandelt wissen 
wollte. Eine gewisse Konsonanz der Gedanken ist also unverkennbar, auch 
wenn Benedikt XV. sich eine gewisse Skepsis gegenüber dem Völkerbund be-
wahrte, da er diesen von freimaurerischen und liberalen Kräften dominiert 
sah. Beide Staatsmänner erkannten im Nationalismus eine der Hauptursa-
chen des Krieges. Im Unterschied zu dem Amerikaner zog der Kirchenführer 
daraus die Konsequenz, dass die Donaumonarchie erhalten bleiben müsse, 
nachdem sie in einen Bundesstaat umgewandelt worden sei. Benedikt XV. 
war skeptisch gegenüber dem Frieden von Versailles, da er eine Demütigung 
der Besiegten bedeute und den Samen zu neuen Konflikten in sich trage. 
Wahrer Friede müsse auf Versöhnung der Gegner und auf einer Rückkehr 
zu den christlichen Geboten gründen, wie er in der Friedensenzyklika Pacem 

Dei Munus (1920) darlegte. Hier konnte er auf seine eigenen Bemühungen 
zurückblicken: 

„Mit inständigen Bitten, wiederholten Ermahnungen und Vorschlägen zur Wieder-
versöhnung der Völker haben wir daher alles versucht, um mit Gottes Hilfe den 
Menschen den Weg zu bahnen zu einem gerechten, ehrenvollen und dauerhaften 
Frieden. Inzwischen haben wir uns in väterlicher Liebe tatkräftig bemüht, den schwe-
ren Leiden und Drangsalen jeder Art, die das grausame Völkerringen mit sich brach-
te, doch einigermaßen Linderung zu verschaffen.“18

3. Die Konkordatsära

Ein Beitritt zum Völkerbund kam wegen der kirchlichen Vorbehalte und des 
ungeklärten völkerrechtlichen Status des Vatikans weiterhin nicht in Frage. 
Ein Vorstoß im Sinne einer Zusammenarbeit, der 1919 von der Schweiz und 
Belgien ausging, wurde von Italien blockiert. Daher setzte man in der Folge-
zeit im Vatikan eher auf bilaterale Verhandlungen und Verträge.

Das neugewonnene Prestige des Heiligen Stuhls führte dazu, dass mit 
zahlreichen Staaten Konkordate geschlossen und diplomatische Beziehungen 
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aufgenommen werden konnten, darunter mit Bayern, Preußen, Lettland und 
den Nachfolgestaaten der Donaumonarchie. Man spricht im Hinblick auf die 
Zeit der Pius-Päpste (1922–1939) von der „Konkordatsära“.19 

Konkordate schienen das probate Mittel, die freie Religionsausübung 
in den totalitären Systemen der Zwischenkriegszeit zu gewährleisten. Das 
gilt sicher für die Lateranverträge (1929) und das Reichskonkordat (1933). 
Die Verhandlungen für eine Lösung der „Römischen Frage“ wurden bereits 
1923 begonnen und zielten von vornherein darauf ab, diese Belastung für das 
Staat-Kirche-Verhältnis in Italien zu beseitigen und damit die gravierendste 
Wunde des gesellschaftlichen Zusammenlebens zu heilen. Auf die problema-
tischen Umstände der Entstehung (die Aufwertung des faschistischen Ver-
handlungspartners, das Fallenlassen der Volkspartei etc.) braucht hier nicht 
weiter eingegangen zu werden. Mit der durch die Lateranverträge wieder-
gewonnenen Staatlichkeit sollten sich auf längere Sicht auch neue Möglich-
keiten der internationalen Zusammenarbeit ergeben, die aufgrund der Zeit-
umstände zunächst noch nicht voll genutzt werden konnten.20 

Die vatikanische Außenpolitik vor 1939 ist ein bislang kaum erforsch-
ter Bereich, sieht man von Einzelstudien zu den Konkordaten ab. Insgesamt 
liegt die Annahme nahe, dass die entscheidenden Weichen bereits unter Leo 
XIII. und Benedikt XV. gestellt wurden. Was die Haltung Pius’ XII. im Zwei-
ten Weltkrieg angeht, so lässt sich eine starke Kontinuität zu Benedikt XV. 

Pius XII., Jahresmedaille 

1942  
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erkennen.21 Auch der Pacelli-Papst suchte den Krieg durch Aufrufe zu ver-
hindern oder zu begrenzen (so am 24. August 1939 durch den flammenden 
Appell „Nichts ist verloren mit dem Frieden, alles kann verloren sein mit 
dem Krieg“). Es wurden humanitäre Maßnahmen koordiniert (man denke an 
die Hilfen für Juden in Rom; auch der Vermisstensuchdienst wurde wieder 
eingerichtet). Was die Friedensvermittlung angeht, waren auch Pius XII. die 
Hände gebunden. Immerhin konnte er erreichen, dass Rom den Status einer 
offenen Stadt erhielt. Wie der Friedenspapst des Ersten Weltkriegs beklagte 
auch er den Verlust des Rechtsempfindens und der moralischen Ordnung.22 
Nationale Minderheiten würden bedrängt, das Recht auf Religionsfreiheit 
verletzt. Nicht anders als Benedikt XV. sah er die Ursachen des Krieges in der 
zunehmenden Entchristlichung der modernen Gesellschaft und in der Miss-
achtung der Gebote Gottes. Noch stärker suchte er jedoch die Grundlinien 
eines zukünftigen Zusammenlebens aufzuzeigen. Damit eine echte, dauerhaf-
te Friedensordnung begründet werden könne, müsse die ganze Menschheit 
zusammenarbeiten. Dabei sei der Beitrag aller Christen gefordert: 

„Jetzt sind die Verwüstungen des Krieges so ungeheuer groß, dass man nicht nur 
einen frustrierten und enttäuschten Frieden hinzufügen darf. Um gerade dieses Un-
heil zu vermeiden, braucht es eine ehrliche, beherzte, großzügige Zusammenarbeit 
– nicht nur dieser oder jener Partei, nicht nur dieses oder jenes Volkes, sondern aller 
Völker, ja der ganzen Menschheit. Es handelt sich um ein universales Unternehmen 
um des Gemeinwohles willen, das die Zusammenarbeit der (ganzen) Christenheit 
erfordert, und zwar wegen der religiösen und moralischen Aspekte des neuen Ge-
bäudes, das es zu errichten gilt.“23

Der Papst avisiert einen gemeinsamen Einsatz für die Freiheit und das Selbst-
bestimmungsrecht der Völker, für einen Abbau der wirtschaftlichen Un-
gleichgewichte, für Abrüstung, internationale Schiedsgerichtsbarkeit und Re-
ligionsfreiheit. Impliziert ist selbstredend eine Beteiligung der Kirche.

Anknüpfend an das ein Jahr zuvor Gesagte, formulierte der Pontifex in 
der Weihnachtsansprache des Jahres 1942 einen Katalog der unveräußerli-
chen Grundrechte eines jeden Menschen und erinnerte an die „Hunderttau-
senden von Menschen, [die] ohne eigene Schuld, zuweilen nur wegen ihrer 
eigenen Nationalität oder Rasse für den Tod oder ein schleichendes Verderben 
bestimmt“ seien.24 In diesem Zusammenhang benannte er Grundlinien einer 
internationalen Friedensordnung.25 In dieser stehen die Würde des Menschen, 
die Familie, der Wert der Arbeit und eine christliche Erneuerung der Gesell-
schaft im Vordergrund. 

Die Ansprachen stießen weltweit – nicht nur in katholischen Kreisen – 
auf große Zustimmung. Der Papst trat als moralischer Führer und Impulsge-
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ber auf. Stimmen, er habe es im Einsatz für die Verfolgten an Klarheit fehlen 
lassen, wurden seinerzeit nicht laut – im Gegenteil: Bei führenden Vertre-
tern der Ökumenischen Bewegung (namentlich bei George Bell und William 
Temple) wurde in den letzten beiden Kriegsjahren darüber nachgedacht, ob 
man nicht die Aufrufe des Pontifex zum Anlass nehmen solle, zusammen mit 
diesem eine internationale humanitäre Konferenz der Kirchenführer einzu-
berufen.26 Derlei Überlegungen scheiterten weniger am Einspruch der Politik 
als daran, dass die Zeit für einen konzertierten Einsatz der getrennten Kirchen 
für die Menschenrechte noch nicht reif war.

Die päpstlichen Vorschläge beinhalteten im Grunde genommen schon 
Gedanken, wie sie die Gründerväter der Vereinten Nationen beseelten. War-
um trat der Heilige Stuhl dieser Organisation also nicht bei, als sie unmittel-
bar nach dem Krieg gegründet wurde? Es wäre sicher ein lohnendes @ema 
für weitere Forschungen, ob es nach 1945 Versuche gegeben hat, den Vatikan 
einzubinden bzw. ob dessen Vertreter selbst bei den Siegermächten vorstellig 
geworden sind. Man mag vermuten, dass die Charta der Vereinten Nationen, 
die ein rechtliches Instrumentarium zur Regelung des friedlichen Miteinan-
ders der Nationen bot, einer Einbindung des Vatikans im Wege stand.27 Denn 
in den völkerrechtlich bindenden Lateranverträgen heißt es in Art. 24:

„Hinsichtlich der ihm auch auf internationalem Gebiet zustehenden Souveränität 
erklärt der Heilige Stuhl, dass er den weltlichen Streitigkeiten zwischen den anderen 
Staaten und den ihretwegen einberufenen internationalen Kongressen fernbleiben 
will und wird, sofern die streitenden Parteien nicht gemeinsam an seine Friedens-
mission appellieren. In jedem Falle behält er sich jedoch vor, seine moralische und 
geistliche Macht geltend zu machen. (II) Infolgedessen wird die Vatikanstadt stets 
und in jedem Falle als neutrales und unverletzliches Gebiet angesehen.“28 

Bewaffnete Missionen, wie sie die Charta der Vereinten Nationen in Art. 42–
46 zur Friedenssicherung vorsieht, wären jedoch mit der Neutralität, wie sie 
hier festgelegt wird, kaum vereinbar.

Man mag ferner vermuten, dass der straffe Antikommunismus des Pon-
tifex einer Mitgliedschaft im Weg gestanden haben dürfte, denn zu den trei-
benden Kräften der Gründungszeit der Vereinten Nationen zählte natürlich 
auch die Sowjetunion. Nach der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
am 10. Dezember 1948 wäre eine Mitgliedschaft des Heiligen Stuhls ohne-
hin nicht mehr in Frage gekommen – hatte doch der Heilige Stuhl zentrale 
Menschenrechte immer wieder verurteilt. Zu nennen sind im Blick auf die 
Religions- und Gewissensfreiheit die Lehrschreiben Gregors XVI. (Mirari 

vos, 1832) und Pius’ IX. (Quanta cura / Syllabus, 1864). Der Begriff (religiö-
se) Toleranz wird erstmals bei Leo XIII. im positiven Sinne verwendet: Die 
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Duldung anderer Religionsformen durch den Staat erscheint erlaubt, wenn 
dadurch größere Übel abgewendet werden können (Immortale Dei, 1885). 
Doch wurde nicht die überkommene Position aufgegeben, die Kirche müsse 
nach einer privilegierten Stellung streben, idealerweise im Status einer Staats-
religion. Das gilt noch für Pius XII. (so genannte Toleranzrede, 1953).29 Mit 
solchen Vorstellungen war bei der UNO kein Staat zu machen.30

4. Der Beobachterstatus

Auch wenn unter diesen Bedingungen vorerst keine Mitgliedschaft bei den 
Vereinten Nationen möglich war, wurden doch bereits ab 1948 vatikanische 
Beobachter zur Welternährungsorganisation (FAO) entsandt, seit 1951 auch 
zur Organisation für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO). Das 
lag nahe, insofern hier Sachbereiche betroffen waren, welche mit den Aufga-
ben der Kirche direkt zusammenhängen. Um militärische Fragen oder politi-
sche Bündnisse geht es bei diesen Organisationen dagegen nicht.

Nach dem Tod Pius’ XII. gerieten die Dinge im außenpolitischen Be-
reich in Bewegung. Unter Johannes XXIII. (der von 1958 bis 1963 amtier-
te) kam es zu ersten Gesprächskontakten mit kommunistischen Regimen im 
Ostblock, die zum Ziel hatten, die Lebensbedingungen der Katholiken in den 
betreffenden Ländern zu verbessern. Im Rahmen der sogenannten Ostpolitik 
schien der straffe Antikommunismus der Nachkriegszeit überholt.31

Gesprächsbereitschaft gegenüber Andersdenkenden kennzeichneten die 
Enzykliken Mater et magistra und Pacem in terris (1961 bzw. 1963). In Pacem 

in terris kam es zu einer wichtigen Weichenstellung: „Zu den Menschenrech-
ten gehört auch das Recht, Gott der rechten Norm des Gewissens entspre-
chend zu verehren und seine Religion privat und öffentlich zu bekennen.“32 
Erstmals wurden damit in einem päpstlichen Dokument die Menschenrechte 
– und damit auch die Religionsfreiheit – positiv gewürdigt.

Sein Nachfolger Paul VI., einstmals ein enger außenpolitischer Mitarbei-
ter Pius’ XII., arbeitete vom Anfang seines Pontifikates an (21. Juni 1963) 
gezielt darauf hin, dem Heiligen Stuhl in der Staatengemeinschaft eine ver-
nehmbare Stimme zu geben, und zwar nicht bloß als Staat unter anderen 
Staaten, sondern auch als eine humanitäre Größe jenseits nationaler Kate-
gorien. Er, der erfahrene Diplomat, war es damit recht eigentlich, der den 
in den Lateranverträgen von 1929 erreichten Status der international aner-
kannten Souveränität des Heiligen Stuhls virtuos im Sinn der Kirche nutz-
te. Im Grunde genommen vollendete er damit die Politik der beiden Pius- 
Päpste.33
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Die Rede des Papstes in der Generalversammlung der Vereinten Nationen war 
von langer Hand geplant. Am 21. März 1964 ersuchte der Heilige Stuhl um 
den Status eines ständigen Beobachters, was als Voraussetzung eines offiziellen 
Besuchs gelten kann. Der Heilige Stuhl ist derzeit neben Palästina der einzige 
Staat mit diesem Status. Er ermöglicht es, eine ständige Beobachtermission 
beim UNO-Hauptquartier und bei den Unterorganisationen wie der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation, der Internationalen Atomenergiebehörde, 
der Welternährungsorganisation FAO und bei der UNESCO zu unterhalten. 
Begrüßt wurde Paul VI. in der New Yorker Generalversammlung von deren 
Präsidenten Amintore Fanfani, den er schon von seiner Tätigkeit bei der ka-
tholischen Studentenschaft FUCI her kannte. Der Gast weist in seiner auf 
Französisch gehaltenen Rede darauf hin, dass er sich nicht mit den versam-
melten Staatenlenkern messen könne. Er stehe bloß für eine „winzige, gleich-
sam symbolische zeitliche Herrschaft – gerade so groß, dass er in Freiheit 
seine geistliche Sendung ausüben und allen, die mit ihm zu tun bekommen, 
gewährleisten kann, von jedem anderen Souverän der Welt unabhängig zu 
sein“34. Diese Formulierung lag ganz auf der Linie der vatikanischen Außen-
politik. Er sei vielmehr als Sprecher der katholischen Christenheit, als religiö-
ser Führer und überdies als eine universale moralische Autorität gekommen: 

Paul VI. auf dem Flug nach New York (Foto: Istituto Paolo VI, Brescia)
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„Wir sind Träger einer Botschaft für die ganze Menschheit, und wir sind es 
nicht nur in unserem eigenen Namen oder in dem der katholischen Kirche.“35 
Zu allen Menschen wolle er sprechen, unabhängig von ihrer nationalen oder 
religiösen Zugehörigkeit. Die Kirche ist „Expertin für alles Menschliche“.36 
Paul VI. zeigt in seiner Rede auf, dass die Kirche wie die UNO gleichermaßen 
dem Wohl und der Einheit der Menschheit verpflichtet sind. Sie arbeiten bei-
de an einer neuen Ära der Menschheit. Der Besuch des Papstes soll die kirch-
liche Anerkennung für die Arbeit der UNO zum Ausdruck bringen: „Unsere 
Botschaft ist in erster Linie als eine moralische und feierliche Anerkennung 
dieser hohen Institution zu verstehen.“37 Die Rede gipfelt in den berühmt 
gewordenen Worten: „Nie wieder Krieg! Nie wieder Krieg! Es ist der Friede, 
der Friede, der das Geschick der Völker und der ganzen Menschheit leiten 
muss!“38

Es sollten weitere päpstliche Besuche bei den Vereinten Nationen folgen. 
Johannes Paul II. sprach 1979 und 1995 vor der UNO-Vollversammlung, 
Benedikt XVI. im Jahr 2008, Franziskus im Jahr 2015.

Auf seinen Besuch in New York nahm Paul VI. drei Jahre später in einer 
Botschaft an Emilio A. Catalan aus Anlass des 20. Jahrestags der Erklärung 
der Menschenrechte (10. Dezember 1968) Bezug. Dieser Text ist im Lichte 
von Dignitatis humanae, der Konzilserklärung über die Religionsfreiheit, zu 
lesen, mit der die Kirche endgültig ihren Frieden mit diesem Grundrecht ge-
macht hatte. Die Erklärung der Menschenrechte habe sich „einen festen Platz 
in der Menschheit erobert“ und sei zum „Ideal menschlicher Gemeinschaft 
geworden“.39 Bei seinem Besuch habe er sich das Programm der Vereinten 
Nationen zu eigen gemacht. „Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
ist heute noch genauso aktuell. Sie gibt einen Kurs vor, den die Menschheit 
um des Friedens willen nicht verlassen darf.“40 Der Pontifex zeigt in diesem 
Sinne auf, wo die Menschenrechte missachtet werden, und folgert: „Men-
schenrechte und Frieden sind eng verknüpft. Es kann kein echter und dauer-
hafter Frieden herrschen, wo die Menschenrechte verachtet, verletzt und mit 
Füßen getreten werden.“41

Als Konsequenz aus dieser seit Johannes XXIII. erfolgten Neupositionie-
rung wurde seit 1965 die vatikanische Mitarbeit in den Unterorganisationen 
der UNO und in anderen internationalen Organisationen verstärkt. Für den 
Heiligen Stuhl unterschrieb 1971 in Moskau Agostino Casaroli den Atom-
waffensperrvertrag. Außerdem nahm man am KSZE-Prozess (Konferenz für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) teil und setzte sich dafür ein, 
dass die Religionsfreiheit im Jahr 1975 in der Schlussakte von Helsinki fest-
geschrieben wurde. Hier heißt es feierlich: 
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„Die Teilnehmerstaaten werden die Menschenrechte und Grundfreiheiten, ein-
schließlich der Gedanken-, Gewissens-, Religions- oder Überzeugungsfreiheit für alle 
ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion ach-
ten.“42 

Der Vatikan musste einen langen Weg gehen, um an diesem Punkt anzu-
kommen: Anwalt der Menschenrechte und der Religionsfreiheit zu sein. Dis-
sidenten in den Ostblockstaaten haben sich bis 1989 immer wieder auf das in 
Helsinki verbriefte Grundrecht berufen.43

Während der Regierungszeit des Montini-Papstes wurden überdies – 
ganz auf der Linie mit den Pius-Päpsten – 30 neue Konkordate abgeschlossen. 
Das internationale Standing des Heiligen Stuhls war 1978 im Vergleich zu 
den fünfziger Jahren deutlich ausgebaut. 

Fazit

Nach dem endgültigen Untergang des alten Kirchenstaates im Jahr 1870 kam 
es gewissermaßen zu einer Neuerfindung der vatikanischen Außenpolitik. Des 
historischen Ballastes der eigenen Staatlichkeit ledig geworden, konnte die 
internationale Dimension des Papsttums an Bedeutung gewinnen. Zugleich 
wurde der Heilige Stuhl als internationaler Vermittler und globale moralische 
Instanz profiliert. Diese Rolle sollte während des Ersten Weltkriegs noch ge-
stärkt werden. Für eine Mitarbeit im Völkerbund war die Zeit noch nicht 
reif. Erst durch die wiedererlangte staatliche Souveränität und den Abschluss 
zahlreicher Konkordate konnte der Vatikan seine internationale Stellung aus-
bauen. Ausdruck und zugleich krönender Abschluss der entsprechenden Be-
mühungen war der Besuch Pauls VI. bei der UNO. Die Klärung des Verhält-
nisses zur UNO bedeutete zugleich eine „Frontbegradigung“ hinsichtlich der 
Menschenrechte, für die sich die Kirche nun vorbehaltlos einsetzt. Johannes 
Paul II. konnte 1985 bei seinem Besuch des Internationalen Gerichtshofs in 
Den Haag resümieren: „Der Heilige Stuhl misst seiner Mitarbeit in den Ver-

einten Nationen und den verschiedenen wichtigen Unterorganisationen große 
Bedeutung bei.“44

Heute unterhält der Heilige Stuhl diplomatische Beziehungen zu 182 
Staaten, arbeitet in den bedeutendsten internationalen Organisationen mit, 
und überall auf der Welt fordert die Kirche die Umsetzung der Religions-
freiheit und der Menschenrechte für sich selbst sowie für andere Religions-
gemeinschaften ein. Bis dahin war es ein weiter Weg. 
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